
- allgemeine Anforderungen an
Verkehrswege -

o frei begehbar und nicht durch Hindernisse eingeengt
(am besten Hauptverkehrsweg markieren, damit dieser immer freigehalten
wird
Abgasschläuche dicht unmittelbar neben Fahrzeugen herabführen)

o im Alarmweg umzusetzen:

keine gegenläufige Verkehrswege
(Richtungsverkehr für Personen für Alarmfall einrichten)

keine Treppen
(daher Einsatzkleidung immer im Erdgeschoss deponieren)

keine Ausgleichsstufen
(erforderlichenfalls rampenmässig kleine Höhenunterschiede überbrücken)

o Absturzsicherungen an Absturzkanten
(Geländer von mind. 1 m Höhe)

o ausreichende Ausleuchtung

o bruchsicheres Glas
(z. B. in Türen: VSG oder ESG)

o größere Glasflächen deutlich in Augenhöhe kennzeichnen
(z. B. Türen, die zu mehr als ¾ aus Glas bestehen)

o Türen auf Fluchtwegen in Fluchtrichtung aufschlagen las-
sen


